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vom 24.03.2023 zu 13637/ (XXVI1. GP)

= Bundeskanzleramt bundeskanzleramt.gv.at

Bundesministerin fur
EU und Verfassung

Mag. Karoline Edtstadler
Bundesministerin fiir EU und Verfassung

Herrn

Mag. Wolfgang Sobotka
Prasident des Nationalrats
Parlament

1017 Wien

Geschéaftszahl: 2023-0.067.498
Wien, am 24. Marz 2023

Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Angerer, Kolleginnen und Kollegen haben am
25. Janner 2023 unter der Nr. 13637/} eine schriftliche parlamentarische Anfrage
betreffend ,Ver6ffentlichungen des BMKUEMIT in slowenischer Sprache” an mich

gerichtet.
Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 9:

1. Warum wurde entschieden, das Edikt zuerst auf Slowenisch und erst in Folge auf
Deutsch in den angefiihrten Tageszeitungen zu veréffentlichen?

2. Warum wurde das Edikt nicht zeitgleich (am gleichen Tag) in beiden Sprachen
verdffentlicht?

3. Aufgrund welcher gesetzlichen Bestimmungen ist es mdglich, eine 6&ffentliche
Kundmachung (Edikt) zuerst in der Sprache der Volksgruppenminderheit in
Tageszeitungen zu verdffentlichen und erst zeitversetzt in der Landessprache
Deutsch?
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13340/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

Wie ist es zu rechtfertigen, dass Personen, die der slowenischen Sprache mdchtig
sind, in diesem Zusammenhang lber einen Informationsvorsprung gegeniiber jenen
verfiigen, die nicht slowenisch sprechen/verstehen?

Warum werden Edikte dieser Art nicht zuerst in der deutschen Sprache, die die
Mehrheit der betroffenen Bevélkerung versteht, verdffentlicht?

Wie schétzt das BMEUV die Vorgehensweise des BMKUEMIT hinsichtlich der
Veréffentlichung des Edikts zuerst in slowenischer und erst eine Woche spditer in
deutscher Sprache in den Tageszeitungen vor Ort ein?

Hdtte das BMEUV eine zeitgleiche Verdffentlichung empfohlen?

Ist es gesetzlich jedenfalls erforderlich, eine Verdffentlichung eines Edikts in
zweisprachigen Gebieten in beiden Sprachen abzubilden?

Gibt es fiir Félle, in denen zweisprachige Verdffentlichungen notwendig bzw.
angedacht sind, eine Handlungsempfehlung des BMEUV, wie solche
Verdffentlichungen durchgefiihrt werden sollen?

a. Wenn ja, welche und waren diese dem BMKUEMIT bekannt?

b. Wenn nein, warum nicht?

Ich ersuche um Verstindnis, dass diese Fragen nach den Bestimmungen des

Bundesministeriengesetzes 1986 in der nunmehr geltenden Fassung, BGBI. | Nr. 98/2022,

im Zusammenhang mit der EntschlieBung des Bundesprasidenten gemald Art. 77 Abs. 3 B-
VG, BGBI. Il Nr. 17/2020 nicht Gegenstand meines Vollziehungsbereiches sind und somit

nicht beantwortet werden kénnen.

Mag. Karoline Edtstadler

nE Unterzeichner serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
v T
®v «“.9% Datum/Zeit 2023-03-24T15:56:57+01:00

a -
o ) Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen

L Prisfinformation Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Informationen zur Prifung des Ausdrucks finden Sie unter:
BUNDESKANZLERAMT https://www.bundeskanzleramt.gv.at/verifizierung
AMTSSIGNATUR Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Unterzeichner | Par | ament sdi rekti on
Datum/Zeit-UTC| 2023- 03- 24T16: 02: 28+01: 00

Prufinformation Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel

2von?2

www.parlament.gv.at




		2023-03-24T15:56:57+0100
	serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2023-03-24T16:02:28+0100
	Parlamentsdirektion




